jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 FAGG Informationserteilung bei
Fernabsatzvertragen

FAGG - Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

1. (1)Bei Fernabsatzvertragen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher klar und
verstandlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepassten Art und Weise bereitzustellen.
Werden diese Informationen auf einem dauerhaften Datentrager bereitgestellt, so missen sie lesbar sein.

2. (2)Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem fur die
Darstellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfligung steht, so hat der
Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss tber dieses Fernkommunikationsmittel zumindest
diein§84 Abs. 1271, 2,4,5,8und 14 genannten Informationen Uber die wesentlichen Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rucktrittsrecht - mit Ausnahme des
Muster-Widerrufsformulars -, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kiindigung unbefristeter Vertrage zu
erteilen. Die anderen in 8 4 Abs. 1 genannten Informationen einschlieBlich des Muster-Widerrufsformulars sind
dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von Abs. 1 zu erteilen.

3. (3)Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss,
spatestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der Dienstleistungserbringung, eine
Bestatigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datentrager zur Verfigung zu stellen, die die in
§ 4 Abs. 1 genannten Informationen enthalt, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor
Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datentrager bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die
Vertragsbestatigung auch eine Bestatigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18
Abs. 1 Z 11 enthalten.

In Kraft seit 20.07.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/18
file:///

	§ 7 FAGG Informationserteilung bei Fernabsatzverträgen
	FAGG - Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz


